Stand Dezember 2020

Landeshauptstadt Dresden
Amt fir Geodaten und Kataster
Geschaftsstelle Gutachterausschuss

II Dresden.

Satzung zur Regelung der Kosten und Entschadigung
des Gutachterausschusses (Gutachterausschusskostensatzung)

Vom 24. Januar 2019

Veroffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 09/19 vom 28. Februar 2019

Aufgrund von § 25 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungskos-
tengesetzes des Freistaates Sachsen (SachsVwKG)
vom 17. September 2003 (SachsGVBI. S. 689), zuletzt
gedandert am 27. Januar 2012 (SachsGVBI. S. 130), in
Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung fir
den Freistaat Sachsen (SachsGemOQ) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. Méarz 2018 (SachsGVBI.
S. 62) sowie § 19 Abs. 3 der Sachsischen Gutachter-
ausschussverordnung (SachsGAVO) vom 15. Novem-
ber 2011, zuletzt gedndert durch die Verordnung vom
10. August 2014 (SachsGVBI. S. 455), hat der Stadtrat
der Landeshauptstadt Dresden in seiner Sitzung am
24. Januar 2019 folgende Satzung beschlossen:
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§ 1 Kostenpflicht

(1) Die Landeshauptstadt Dresden erhebt fiir Leistun-
gen des Gutachterausschusses Dresden und dessen
Geschéftsstelle Kosten, welche Gebihren und Ausla-
gen umfassen.

(2) Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung
festgelegten Kosten zu Grunde liegen, der Umsatzsteu-
er unterliegen, werden die Kosten nach dieser Satzung
zuziglich der Umsatzsteuer entsprechend der jeweils
gesetzlich festgelegten Hohe erhoben.

(3) Diese Satzung ist nicht anzuwenden, wenn der
Gutachterausschuss oder dessen Geschaftsstelle von
einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft zu Beweis-
zwecken herangezogen wird.

(4) Unberuhrt bleiben Gebihrenregelungen in Bundes-
und Landesgesetzen.

§ 2 Kostenschuldner/-in, Haftung

(1) Kostenschuldnerin/Kostenschuldner ist, wer die
Leistung veranlasst oder in wessen Interesse sie vor-
genommen wird.

(2) Mehrere Kostenschuldnerinnen/Kostenschuldner
haften gesamtschuldnerisch.

(3) Neben derKostenschuldnerin/dem Kostenschuldner
haftet, werdie Kostenschuld durchschriftliche Erklarung
gegenliber dem Gutachterausschuss Ubernommen
hat; dies gilt auch fur diejenige/denjenigen, die/der fir
die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

§ 3 Hohe der Gebiihren

(1) Die Hohe der Gebiihren bemisst sich nach dem Ge-
blihrenverzeichnis, das Anlage dieser Satzung ist.

(2) Sind fur die Festlegung von Gebiihren Mindest- und
Hochstsatze bestimmt, so sind die Gebilhrensatze so
zu bemessen, dass zwischen der den Verwaltungsauf-
wand berlcksichtigenden Hohe der Gebihr einerseits
und der Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder
dem sonstigen Nutzen der Amtshandlung andererseits
ein angemessenes Verhaltnis besteht.

(3) Fur Amtshandlungen, die nicht im Gebiihrenver-
zeichnis enthalten sind, wird ein Gebihrensatz erho-
ben, der nach den im Geblihrenverzeichnis bewerte-
ten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist.
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(4) Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, so werden
Gebuhren nach § 25 SachsVwKG in Verbindung mit § 6
Abs. 2 SachsVwKG erhoben.

§ 4 Besondere Sachverstindige, erhohte Auslagen
bzw. Aufwendungen

(1) Werden mit Zustimmung der Kostenschuldnerin/
des Kostenschuldners Sachverstandige bei der Wert-
ermittlung zugezogen, so hat die Kostenschuldnerin/
der Kostenschuldner die hierdurch entstehenden Aus-
lagen neben den Geblihren nach dieser Satzung zu ent-
richten.

(2) Soweit die sonstigen Auslagen das uUbliche MalR
Ubersteigen, sind sie zusatzlich zu ersetzen.

(3) Veranlasst die Antragstellerin/der Antragsteller den
Gutachterausschuss oder dessen Geschaftsstelle nach
Abschluss der Wertermittlung zu einer Erdrterung von
Gegenvorstellungen ohne Auswirkungen auf die Wert-
aussage des Gutachtens, werden hierflr Kosten analog
dem Gesetz liber die Verglitung von Sachverstdndigen,
Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Ubersetzerinnen
und Ubersetzern sowie die Entschadigung von ehren-
amtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern,
Zeuginnen, Zeugen und Dritten - Justizvergilitungs- und
-entschadigungsgesetz (JVEG) erhoben.

§ 5 Entstehung und Falligkeit

(1) Die Kosten entstehen mit der Beendigung der
Wertermittlung oder der sonstigen Leistung oder der
bei Riicknahme des Antrags. Die Kosten werden einen
Monat nach Bekanntgabe des Kostenbescheides fallig.

(2) Wird ein Antrag auf Erstattung eines Gutachtens
zurlickgenommen, bevor der Gutachterausschuss
einen Beschluss Gber den Wert des Gegenstandes ge-
fasst hat, so wird eine Geblhr, je Bearbeitungsstand,
in Hohe von 10 bis 50 vom Hundert der vollen Gebiihr
erhoben. Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss des
Gutachterausschusses zuriickgenommen, entsteht die
volle Gebiihr.

§ 6 Leistungsentschadigung der Mitglieder

(1) Die Landeshauptstadt Dresden gewahrt den eh-
renamtlichen Mitgliedern des Gutachterausschusses
eine Leistungsentschadigung fir die Teilnahme an Sit-
zungen des Gutachterausschusses von 90,00 Euro pro
Sitzung. Als Sitzung gilt jede Zusammenkunft des Gre-
miums, die durch die Geschaftsstelle einberufen wird.

(2) Far Mitglieder des Gutachterausschusses, die Be-
dienstete des 6ffentlichen Dienstes sind, entfillt diese
Entschadigung, wenn die Tatigkeit fiir den Gutachter-
ausschuss in die Dienstzeit fallt.

(3) Die Leistungsentschadigung wird halbjahrlich an-
hand der Teilnahmelisten der Sitzungen des Gutach-
terausschusses durch die Geschaftsstelle unbar aus-
gezahlt.

(4) Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt entspre-
chend § 19 Abs. 2 Nr. 2 SachsGAVO auf Antrag bei der
Geschaftsstelle des Gutachterausschusses.

§ 7 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung und das Gebiihrenverzeichnis fur die
Leistungen des Gutachterausschusses und seiner Ge-
schaftsstelle tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Gutachterausschusssatzung
vom 6. September 2012 auRer Kraft.

Dresden, den 28. Januar 2019

gez. Dirk Hilbert
Oberbiirgermeister
der Landeshauptstadt Dresden
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Anlage

Gebulhrenverzeichnis fiir Leistungen des Gutachterausschusses und seiner Geschiftsstelle

Tarif- Gegenstand Gebiihr
stelle
1. Bodenrichtwertauskiinfte
1.1 Schriftliche Auskunft Gber Bodenrichtwerte 30,00 Euro je Bodenrichtwert
nach § 196 Absatz 3 Satz 2 BauGB
1.2 Digitale Datenabgabe Bodenrichtwerte 100,00 Euro Grundgebiihr
zuziiglich 0,50 Euro je Datensatz
Abgabe einer Bodenrichtwertkarte
2.1 fiir den gesamten Zustandigkeitsbereich 50,00 Euro bis 100,00 Euro
nach § 196 Absatz 3 Satz 2 BauGB
2.2 Bodenrichtwertkarten alterer Jahrginge altere Jahrgange bis 3 Jahre
50 Prozent von Tarifstelle 2.1,
ab 4 Jahre und élter 20,00 Euro
2.3 Teilkarten oder besondere Bodenrichtwertkarten 20,00 Euro bis 50,00 Euro
(Sanierungsgebiet, EntwicklungsmalRnahme)
3. Grundstiicksmarktbericht nach § 12 Absatz 2 Sachs-GAVO
3.1 Grundstiicksmarktbericht aktuell 70,00 Euro bis 120,00 Euro
3.2 Grundstiicksmarktberichte alterer Jahrgange altere Jahrgange bis 3 Jahre
50 Prozent von Tarifstelle 3.1,
ab 4 Jahre und &lter 20,00 Euro
Schriftliche Auskunft aus der Kaufpreissammlung
4.1 nach § 10 Absatz 1 SdchsGAVO einschlieBlich bis zu 5 Kauffallen
100,00 Euro, je weiteren mitgeteil-
ten Kauffall 10,00 Euro,
Mindestgebihr: 30,00 Euro
4.2 nach § 10 Absatz 4 SachsGAVO 30,00 Euro je angefangene
halbe Stunde
5. Schriftliche Auskiinfte {iber sonstige, zur Wertermittlung 30,00 Euro je Auskunft
erforderliche Daten nach § 193 Abs. 5 BauGB in Verbindung
mit ImmoWertV, 2. Abschnitt, §§ 9 bis 14
6. Erstattung von Gutachten
(zzgl. Umsatzsteuer entsprechend § 1 Absatz 2)
6.1 liber den Verkehrswert von bebauten und unbebauten
Grundstiicken nach § 193 Absatz 1 Satz 1 BauGB
6.1.1  bis 50.000,00 Euro Grundgebiihr 950,00 Euro
6.1.2  (ber 50.000,00 Euro bis 100.000,00 Euro 4,0 Promille des Verkehrswertes,
zuzliglich 750,00 Euro
6.1.3  (ber 100.000,00 Euro bis 250.000,00 Euro 3,0 Promille des Verkehrswertes,
zuzliglich 850,00 Euro
6.1.4  {ber 250.000,00 Euro bis 500.000,00 Euro 2,0 Promille des Verkehrswertes,
zuziiglich 1.100,00 Euro
6.1.5 {ber 500.000,00 Euro bis 2.500.000,00 Euro 1,5 Promille des Verkehrswertes,
zuziiglich 1.350,00 Euro
6.1.6  (ber 2.500.000,00 Euro bis 5.000.000,00 Euro 1,0 Promille des Verkehrswertes,
zuziglich 2.600,00 Euro
6.1.7  (ber 5.000.000,00 Euro bis 25.000.000,00 Euro 0,5 Promille des Verkehrswertes,
zuziiglich 5.100,00 Euro
6.1.8 (iber 25.000.000,00 Euro 0,25 Promille des Verkehrswertes,
zuziglich 11.350,00 Euro
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Tarif-
stelle

Gegenstand

Geblihr

6.2

6.3

6.4

6.5

Anmerkungen:

(1) Wird ein Grundstiick innerhalb von zwei Jahren erneut be-
wertet, ohne dass sich die tatsachlichen und rechtlichen Verhalt-
nisse grundlegend gedandert haben, ermaRigt sich die Gebihr um
30 Prozent.

(2) Bei Wertermittlungen mehrerer Grundstiicke einer gleichen
Antragstellerin/eines gleichen Antragstellers, die eine wirtschaft-
liche Einheit bilden, wird die Gebihr aus der Summe der Ver-
kehrswerte errechnet.

(3) Bei einer Wertermittlung zu einem Grundstick fiir unter-
schiedliche Stichtage sind der hochste ermittelte Verkehrswert in
voller Hohe und die ubrigen Verkehrswerte zur Halfte zu addie-
ren; die Geblihr ist aus der Summe zu errechnen.

(4) Ist ein Grundstiick mit einem oder mehreren Rechten belastet,
errechnet sich die Geblihr aus dem Verkehrswert des unbelaste-
ten Grundsttiicks und einem Zuschlag von 20 Prozent.

(5) In den Gebiihren sind alle Auslagen und eine Ausfertigung
des Gutachtens fir die Antragstellerin/den Antragsteller enthal-
ten. Ist die Antragstellerin/der Antragsteller nicht Eigentiimerin/
Eigentimer oder Teil der Eigentlimergemeinschaft, erhalt die
Eigentimerin/der Eigentimer oder die Eigentimergemeinschaft
eine weitere Ausfertigung. Fir jede weitere Ausfertigung auch
aufgrund gesetzlicher Vorschriften, werden Gebiihren in Hohe
von 0,50 Euro je Seite berechnet.

tiber den Verkehrswert von Rechten an Grundstiicken, liber die
Hohe der Entschadigung fir einen Rechtsverlust und die Hohe der
Entschadigung fir andere Vermoégensnachteile nach § 193 Absatz
1 Satz 1 und Absatz 2 BauGB

Anmerkung:

(1) Sofern zur Wertermittlung der Verkehrswert tGber das Grund-
stick ermittelt werden muss, errechnet sich die Gebihr aus dem
Verkehrswert des unbelasteten Grundstiicks und einem Zuschlag
von 20 Prozent.

Uber den ortsiiblichen Pachtzins im erwerbsmaRigen Obst- und
Gemiseanbau nach § 5 Absatz 2 Satz 1 BKleingG

iber die ortsiiblichen Nutzungsentgelte fir vergleichbar genutzte
Grundstiicke nach § 7 Absatz 1 Satz 1 NutzEV

Uber Pachtwerte, soweit nicht von den Tarifstellen 6.3 oder 6.4
erfasst

Gebuhr nach Tarifstelle 6.1

1.500,00 Euro

1.500,00 Euro

1.500,00 Euro

7.2

sonstige Amtshandlungen

mit hohem Schwierigkeitsgrad

in allen tbrigen Fallen

37,50 Euro je angefangene halbe
Stunde, mindestens 75,00 Euro

30,00 Euro je angefangene halbe
Stunde, mindestens 60,00 Euro

Landeshauptstadt Dresden | Amt fiir Geodaten und Kataster | Geschaftsstelle Gutachterausschuss Seite 4|4
PF 120020 | 01001 Dresden | E-Mail grundstueckswertermittlung@dresden.de | Telefon (0351)4884071


mailto:grundstueckswertermittlung%40dresden.de?subject=Antrag%20auf%20Auskunft%20aus%20der%20Kaufpreissammlung%20f%C3%BCr%20Wohnungs-%20und%20Teileigentum

	§ 1 Kostenpflicht 
	§ 2 Kostenschuldner/-in, Haftung 
	§ 3 Höhe der Gebühren
	§ 4 Besondere Sachverständige, erhöhte Auslagen bzw. Aufwendungen 
	§ 5 Entstehung und Fälligkeit
	§ 6 Leistungsentschädigung der Mitglieder
	§ 7 Inkrafttreten
	Anlage Gebührenverzeichnis für Leistungen des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle
	§ 1 Kostenpflicht
	
§ 2 Kostenschuldner/-in, Haftung
	§ 3 Höhe der Gebühren
	
§ 4 Besondere Sachverständige, erhöhte Auslagen
 bzw. Aufwendungen
	
§ 5 Entstehung und Fälligkeit
	
§ 6 Leistungsentschädigung der Mitglieder
	
§ 7 Inkrafttreten
	Anlage
	Gebührenverzeichnis für Leistungen des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle





Barrierefreiheitsbericht





		Dateiname: 

		Satzung GAA.pdf









		Bericht erstellt von: 

		Müller, Frau



		Firma: 

		







 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]



Zusammenfassung



Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.





		Manuelle Prüfung erforderlich: 2



		Manuell bestanden: 0



		Manuell nicht bestanden: 0



		Übersprungen: 1



		Bestanden: 29



		Fehlgeschlagen: 0







Detaillierter Bericht





		Dokument





		Regelname		Status		Beschreibung



		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.



		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei



		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)



		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet



		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt



		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar



		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden



		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast



		Seiteninhalt





		Regelname		Status		Beschreibung



		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags



		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags



		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent



		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden



		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang

